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Vorwort

 Der Entwurf einer praxistauglichen Verwaltungsentscheidung wird nicht nur 
von Studierenden der Verwaltungsfachhochschulen, sondern zunehmend 
auch von Jura-Student*innen und von Rechtsreferendar*innen in Ausbil-
dung und Prüfung verlangt. Ihnen soll das vorliegende Lehrbuch als „Weg-
weiser“ helfen, sich rasch und gezielt einen umfassenden Überblick über die 
von den Verwaltungsbehörden zu fertigenden Bescheide zu verschaffen. 
Aber auch für Verwaltungsbedienstete, die sich auf den aktuellen Stand der 
Bescheidtechnik bringen wollen, soll dieser Band von Nutzen sein. 

Der Konzeption liegen meine mehrjährigen Erfahrungen als Dozent an der 
Verwaltungsfachhochschule des Landes Mecklenburg-Vorpommern und als 
Arbeitsgemeinschaftsleiter in der Ausbildung von Rechtsreferendar*innen 
zugrunde. Dabei habe ich immer wieder festgestellt, dass für Lernmotivation 
und Verständnis das Aufzeigen eines Ausbildungs- und Praxisbezuges enorm 
förderlich ist. Insoweit fi nden sich in diesem Grundlagenband zahlreiche 
Beispiele aus der Verwaltungspraxis und Formulierungsvorschläge zur Ver-
anschaulichung. Vertiefungshinweise verweisen auf die aktuelle Rechtspre-
chung. Besonderer Wert wurde auf die Umsetzung der juristischen Prüfung 
in einen Bescheid und die Verwendung einer bürgernahen und modernen 
Verwaltungssprache gelegt.

Der Grundlagenband ist durch zahlreiche Querverweisungen verzahnt mit 
einem „Ergänzungsband“, in dem sich neben Aufbauschemata und Übun-
gen zahlreiche ausformulierte Bescheidmuster in praxisrelevanten Fallbei-
spielen fi nden.

Ich hoffe, dass es mir mit der aufeinander abgestimmten Kombination der 
beiden Werke gelingt, die „Bescheidtechnik“ verständlich und interessant 
darzustellen. Insbesondere würde ich mich freuen, wenn sich meine Arbeit 
an diesen Projekten in Ihrer erfolgreichen Ausbildung und praktischen 
Arbeit niederschlägt. 

Anregungen und Kritik werden selbstverständlich gerne entgegengenommen.

Güstrow, im Januar 2022

Reiner Stein
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 Über den Autor

  Reiner Stein war viele Jahre Leiter des Aus-
bildungsinstituts an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechts-
pfl ege des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
und Dozent für Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht.

Als Jugendlicher hat er zunächst mehrere Jah-
re in der Goldschmiedewerkstatt seines Vaters 
in Bangkok gearbeitet und anschließend zu-
rück in Deutschland eine Kaufmännische Be-
rufsfachschule besucht. Im Jahre 1979 machte 
er auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur 
am Abendgymnasium in Darmstadt und stu-
dierte anschließend Rechtswissenschaften an 

der J. W. Goethe Universität in Frankfurt am Main. Nach dem Referendariat 
und einem Auslandspraktikum war er zunächst als Dozent in verschiedenen 
Verwaltungsschuleinrichtungen in Hessen tätig und kam dann im Jahre 1993 
an die FHöVPR nach Mecklenburg-Vorpommern. 

Er ist Autor mehrerer Fachbücher und zahlreicher Beiträge in Fachzeit-
schriften und Sammelbänden sowie seit 2005 Mitherausgeber der Fachzeit-
schrift „Deutsche Verwaltungspraxis“ (DVP). 

Reiner Stein ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn; er lebt seit 1993 
in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern).
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 I.   Einführung

1.   Bescheidtechnik im Wandel der Zeiten

Der demografi sche Wandel, die fi nanziellen Rahmenbedingungen und die 
Notwendigkeit zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Staates haben in 
den letzten Jahren umwälzende Veränderungen mit sich gebracht, um die 
öffentliche Verwaltung zu entbürokratisieren und zu modernisieren.

Eine zukunftsorientierte Verwaltung soll nicht nur für Rechtssicherheit und 
Zuverlässigkeit stehen, sondern auch für mehr Transparenz, Bürgernähe und 
Servicequalität. „E-Government-Gesetze“ treiben die elektronische Abwick-
lung von Verwaltungsdienstleistungen über Verwaltungsportale voran und 
halten die Behörden zur elektronischen Aktenführung an. Durch zahlreiche 
Regelungen wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die 
elektronische Kommunikation mit der Verwaltung umgesetzt werden kann.

Die Digitalisierung zieht also auch an den Rathäusern und Ministerien nicht 
spurlos vorbei und hat zur Folge, dass in vielen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften Papier- und elektronische Form gleichgestellt wurden. Begriffl ich-
keiten wie „Schreiben“ und „Schriftstück“ gehören der Vergangenheit an und 
werden nach den Vorgaben der „Allgemeinen Geschäftsordnungen“1 als „Do-
kumente“ bezeichnet. Darunter fallen nach den amtlichen Defi nitionen alle 
papiergebundenen oder auch auf Datenträgern gespeicherten Informationen2.

Der Siegeszug der Digitalisierung ändert aber nichts daran, dass die Erstel-
lung von Bescheiden nach wie vor zu den zentralen Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung zählt, ob diese nun schriftlich oder elektronisch angefer-
tigt werden.

In der gleichen Weise wie Fachkräfte ihr Handwerk beherrschen, müssen 
auch Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung die Erstellung ihrer Be-
scheide beherrschen. Ein „guter“ Bescheid muss zum einen eine juristisch 
korrekte Rechtsanwendung vorweisen können, bestimmte gesetzliche For-
malien und Aufbauregeln beachten und zum anderen auch verständlich 
und bürgerfreundlich verfasst sein.

1   Allgemeine Geschäftsordnungen (AGO) enthalten regelmäßig Richtlinien und Regeln, um 
einen einheitlichen Dienstbetrieb der Landesbehörden sicherzustellen. Für die kommunalen 
Behörden sind die überwiegend inhaltsgleichen Regelungen der sog. „Allgemeinen Dienst- 
und Geschäftsanweisungen“ (ADGA) maßgebend.  

2   Vgl. nur die amtliche Defi nition in § 5 III der AGO für die Behörden des Freistaates Bayern.  

1

2
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Schließlich muss bei der Arbeitsorganisation in der Behörde auch beachtet 
werden, dass Bescheide so angelegt werden, dass sie rationell erstellt und 
übermittelt werden können (insbesondere unter Einsatz moderner PC-Technik 
und Internet-Nutzung), da die öffentliche Verwaltung heute verstärkt zu 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angehalten wird. Viele Fähigkeiten 
sind also gleichermaßen erforderlich.

Eine Bescheidanfertigung stellt Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung 
damit verständlicherweise vor große Herausforderungen. Haben sie einen 
Bescheid fertig gestellt, so liefern sie sich mit ihrem „Produkt“ der öffentli-
chen Kritik aus. Nicht nur die unmittelbar betroffenen Personen, bisweilen 
auch Kollegenschaft, Vorgesetzte, Aufsichtsbehörden, Gerichte und viel-
leicht sogar die Presse werden über die Qualität ihrer Arbeit befi nden.

Ähnlich verhält es sich in der Ausbildung. Wird eine Bescheiderstellung 
als Prüfungsleistung verlangt, so müssen sich Lernende, Studierende und 
auch Personen im Jura-Referendariat mit ihrer Arbeit der Korrektur und Be-
urteilung dieser Arbeit stellen.

Wer die Grundregeln der Bescheidtechnik verstanden hat und auch anwen-
den kann, wird diesen Herausforderungen ohne Weiteres gewachsen sein.

2.   Begriff der Bescheidtechnik

Mit dem Begriff „Bescheidtechnik“ wird das Abfassen einer schriftlichen 
oder elektronischen Verwaltungsentscheidung unter Beachtung bestimmter 
Formalien und Aufbauregeln umschrieben. Oder anders ausgedrückt: „Be-
scheidtechnik ist die Kunst, einen nach Form, Aufbau und Inhalt einwand-
freien Bescheid zu fertigen“3.

Dabei geht es nicht um den Erwerb oder die Vertiefung von Rechtskennt-
nissen, sondern um die Anwendung methodischer Fähigkeiten, Verwal-
tungsentscheidungen so zu verfassen, dass sie bestimmten Qualitätsstan-
dards entsprechen und zudem mit der größtmöglichen Überzeugungskraft 
die Bescheidadressat*innen erreichen.

3   So etwa bei Linhart (Praxishandbuch), § 18, Rn. 23.  

3

4

2. Begriff der Bescheidtechnik

23

_Stein_Bescheidtechnik_Grundlagen_001.indd   23_Stein_Bescheidtechnik_Grundlagen_001.indd   23 07.07.2022   14:42:1907.07.2022   14:42:19



3.   Begriff des Bescheides

Umgangssprachlich verknüpft man den Begriff des Bescheides mit jeder Art 
von Nachrichten. Man denke nur an den motorradbegeisterten Installateur-
lehrling aus dem hohen Norden, der in seinen Comicabenteuern von seinen 
Freunden zum Tresen geschickt wird, um den Nachschub alkoholischer Ge-
tränke zu besorgen.

Im Rahmen der Bescheidtechnik hilft das alltagssprachliche „jemandem 
Bescheid sagen“ allerdings nicht viel weiter. Auch gesetzliche Defi nitionen, 
was ein Bescheid denn nun sein soll, sucht man vergeblich (im Gegensatz 
zum Begriff des Verwaltungsaktes, der in § 35 S. 1 VwVfG gesetzlich defi -
niert ist).

Gleichwohl fi ndet sich in verschiedenen gesetzlichen Regelungen der Be-
griff des Bescheides.

 Beispiele für die gesetzliche Verwendung des Bescheidbegriffs:

In § 73 VwGO wird vom „Widerspruchsbescheid“ gesprochen, § 65 OWiG 
spricht vom „Bußgeldbescheid“, in § 10 VII BImSchG ist die Rede von einem 
„Genehmigungsbescheid“ und in § 3 II a VwVG geht es um einen „Leistungs-
bescheid“4.

 Wendet man sich der Rechts- bzw. Behördensprache zu, so versteht man 
gemeinhin unter einem „Bescheid“ einen schriftlichen oder elektronischen 
Verwaltungsakt, was allerdings nicht ganz richtig ist, denn es gibt in der 
Praxis auch einige „Bescheide“, in denen sich überhaupt keine Verwal-
tungsakte fi nden5.

 Beispiele für einen Bescheid ohne Verwaltungsakt:

Die Behörde ordnet nachträglich in einem Bescheid die sofortige Vollziehung 
eines zuvor erlassenen Verwaltungsaktes nach § 80 II 1 Nr. 4 VwGO an. Bei einer 
solchen Vollziehungsanordnung handelt es sich lediglich um eine verfahrens-
rechtliche Regelung zum Verwaltungsakt, die mangels materiellen Regelungsge-
haltes gar keinen Verwaltungsakt darstellt.

4   Zahlreiche weitere Beispiele fi nden sich bei Linhart (Praxishandbuch), § 18, Rn. 2.  
5   Bei Joerger in Büchner/Joerger/Trockels/Vondung Rn. 187 f. werden zur Unterscheidung Be-

scheide mit Verwaltungsakten als „Bescheide in engeren Sinn“ bezeichnet und Bescheide 
ohne Verwaltungsakt als „Bescheide im weiteren Sinn“.  

5

6

I. Einführung

24

_Stein_Bescheidtechnik_Grundlagen_001.indd   24_Stein_Bescheidtechnik_Grundlagen_001.indd   24 07.07.2022   14:42:1907.07.2022   14:42:19


